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Q U A L I T Ä T S M A N A G E M E N T

Zu Beginn eines neuen Jahres warten wieder 
festgelegte Aufgaben im internen QM-Sys-
tem auf ihre Umsetzung. Für die Praxisleitung 
gilt es, ein oder zwei neue Praxisziele fest-
zulegen, diese mit dem Praxisteam verbind-
lich zu besprechen und schriftlich zu fixieren. 
Im Folgenden soll kurz beleuchtet werden, 
warum es zum Anfang eines Jahres wichtige 
Aufgaben gibt, die auf ihre Erledigung warten. 
Für Praxen, die noch kein internes QM- 
System eingeführt haben, stellt der Staat für 
eine Praxisberatung Fördermittel zwischen 
50  und 80 Prozent der Beratungskosten zur 
Verfügung.

Zu den Hintergründen
Nach der Qualitätsmanagement-Richtlinie/
QM-RL des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (letztmalig am 16.11.2016 geändert) 
müssen durch die Praxisleitung geeignete 
Praxis(qualitäts)ziele für ein laufendes Pra-
xisjahr entwickelt und mit dem gesamten 
Praxisteam besprochen, feinabgestimmt und 
umgesetzt werden. Hier sollten ein oder zwei 
Ziele pro Jahr ausreichend sein. Achtung, 
nicht die Definition eines Ziels ist die Haupt-
aufgabe, sondern die Festlegung der dazu-
gehörigen Maßnahmen, die dazu führen wer-
den, dass das Ziel auch mit dem gesamten 
Praxisteam erreicht wird. Neben den fest-
gelegten Maßnahmen müssen die Umset-
zungstermine und die damit festgelegten  
und verantwortlichen Mitarbeiterinnen oder 
die Praxisleitung selbst festgelegt werden. 
Das Ganze wird in einem Formblatt schrift -
lich festgehalten, damit auch alle Beteiligten 
die einzelnen Schritte nachvollziehen können. 
Teilerfolge werden im Formblatt entspre-
chend gekennzeichnet, sodass für alle der 
Fortschritt erkennbar ist.

Warum sind jährliche Praxisziele so  
wichtig?
Jedes Unternehmen und somit auch jede 
Zahnarztpraxis müssen sich jährliche QM-
Ziele setzen, die die Weiterentwicklung der 
internen Organisation sicherstellen. Sieht ein 
Praxisinhaber nicht die Ernsthaftigkeit in der 
notwendigen Weiterentwicklung, so läutet 
dieser einen Stillstand ein. Und jedem muss 
bekannt sein, dass Stillstand gleichzeitig 
auch einen Rückstand bzw. eine Rückent-
wicklung gegenüber den Mitbewerbern be-
deutet. Zahnarztpraxen befinden sich in einer 
immer stärker werdenden behördlichen Be-
obachtung. Sowohl die Anforderungen eines 

internen QM-Systems als auch die Verpflich-
tungen aus einem anforderungsgerechten  
Hygienemanagement verlangen von jedem 
Teilnehmer im zahnärztlichen Gesundheits-
wesen die Orientierung seiner Praxis an dem 
„Stand der Wissenschaft und Technik“. Ent-
wickelt sich nun eine Praxis nicht weiter, so 
entfernt sie sich zwangsläufig von dieser  
geforderten und eigentlich für einen Verant-
wortlichen selbstverständlichen Verpflich-
tung. Nicht nur die sich ständig weiterent-
wickelnde Praxis in der Nachbarschaft, son-
dern auch die Überprüfungen der Praxis-
organisation durch Dritte, z.B. in Form einer 
Praxisbegehung durch das Gesundheitsamt 
oder dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt, 
können hier eine nicht zu unterschätzende 
Gefahr darstellen. 
Praxisziele haben sehr oft auch etwas mit  
geplanten Investitionen gemein. Wie würden 
Sie eine Praxis einschätzen, die heute noch 
über keinen eigenen Internetanschluss ver-
fügt oder keine eigene Homepage aufgebaut 
hat und diese pflegt? Wie schaut es dann 
wohl in dieser Praxis weiter aus? Sind die 
Behandlungszimmer in einem akzeptablen 
optischen, funktionellen und sicheren Zu-
stand? Wie sieht es dann wohl auch im Auf-
bereitungsraum (Steri) aus? Wurden alle für 
die Aufbereitung von kontaminierten Instru-
menten notwendigen Mittel und Geräte von 
der Praxisleitung zur Verfügung gestellt? In 
der Regel nicht! 
Durch die jahrelangen Erkenntnisse des  
Autors dieses Fachartikels als Praxistrainer 
zieht sich ein solcher Stillstand der ständigen 
Weiterentwicklung und somit die fehlende 
Orientierung an dem Stand der Wissenschaft 
und Technik wie ein roter Faden durch die 
gesamte Praxisorganisation. Ein geschultes 
Auge, welches sich durch zahlreiche Bera-
tungen in bundesweit ansässigen Zahnarzt-
praxen ergeben hat, lässt schon beim Betre-
ten einer Praxis erkennen, ob die Praxis-
organisation bzw. die Verantwortlichen einer 
Praxis sich einem kontinuierlichen Weiter-
entwicklungsprozess unterziehen. Bedauer-
licherweise gibt es Praxen, die sich dieser 
Weiterentwicklung schon seit vielen Jahren 
entzogen haben. Hier ist über lange Zeit ein 
gewaltiger Investitionsstau entstanden, der 
für diese Praxen existenzbedrohlich werden 
kann. Kommt es in diesen Praxen nun zu einer 
behördlichen Praxisbegehung, werden/kön-
nen Auflagen erfolgen, die für die Praxis einen 
enormen und sehr kurzfristigen Handlungs-

bedarf auslösen, verbunden mit einer dann 
sehr hohen Investition. Diese Investitionen 
(z.B. die Anschaffung von fehlenden Aufbe-
reitungsgeräten) müssen dann in der Regel 
in einem sehr kurzen Zeitraum getätigt wer-
den. Verfügt die Praxis nun nicht über die 
notwendigen finanziellen Rücklagen, so kann 
dieses ein böses Ende nehmen. 

Zusammenfassung
Jeder Praxisverantwortliche, der sich der 
oben beschriebenen Weiterentwicklung – 
aus welchen Gründen auch immer – ent zogen 
hat, muss jetzt handeln und sich einen  
Überblick über die notwendigen Lücken ver-
schaffen. Hier sollte eine Priorisierung nach 
den möglichen Risiken für die Praxis Vor - 
rang haben. Eine fehlende Homepage z.B. 
sollte eine untergeordnete Priorität gegen-
über der Anschaffung eines notwendigen  
und gesetzlich geforderten Aufbereitungs-
gerätes für den Steri erhalten. Hier kann ein  
tabellarischer Investitionsplan sehr hilfreich 
sein. 

Unser Tipp
Für Praxen, die noch kein internes QM- System 
eingeführt haben, stellt der Staat für eine Pra-
xisberatung Fördermittel bis zu 80 Prozent  
der Beratungskosten zur Verfügung. Nähere 
Informationen erhalten Sie beim Autor oder 
unter der Homepage www.der-qmberater.de. 
Auch für weitere Fragen rund um das Thema 
„Qualitäts- oder Hygienemanagement“ steht 
Ihnen der Autor gerne zur Verfügung.
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